Bürgerstiftung der Hansestadt Wismar


Förderrichtlinien vom 27.04.2004

zur Vergabe von Zuwendungen gem.  §2 Abs. 2 u. 3 sowie § 5 der Satzung der „Bürgerstiftung der Hansestadt Wismar“

1. Begriffsbestimmung

Zuwendungen aus Erträgnissen des Stiftungsvermögens und Spenden sind freiwillige Leistungen der Stiftung auf die kein Rechtsanspruch besteht und sie sind satzungsgemäß bestimmt.

Die Zuwendung erfolgt in Form einer in Geld ausgewiesener Leistung als einmaliger Betrag oder definierten Teilbeträgen für einen bestimmten Zeitraum.

2. Zweck der Zuwendungen

Die Zuwendungen haben dem Stiftungszweck zu entsprechen. 

Förderung von Projekten vor allem im Bereich der Mildtätigkeit, der Kultur und des Sportes sowie der Jugend.

Unterstützungen von gemeinnützigen Einrichtungen, die ihrerseits auf den Gebieten des in der Stiftungssatzung festgelegten Zwecks tätig sind. 

Förderung der Kooperation auf den Gebieten der § 2 Abs. 3 der Satzung der Bürgerstiftung genannten Zweck zwischen den Organisationen und Einrichtungen, die ebenfalls die gleichen Zwecke wie die Stiftung verfolgen.

Förderung des öffentlichen Meinungsaustauschs für den Stiftungszweck und deren Verbreitung der Ergebnisse.

Bei allen geförderten Projekten muss ein Bezug zum Gebiet der Hansestadt Wismar vorhanden sein. Anträge, die die Förderung von Projekte außerhalb Wismar zum Ziel haben können nicht berücksichtigt werden. 

Bei Katastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Notsituationen entscheidet der Vorstand über eine Mittelbereitstellung.

3. Förderfähige Maßnahmen

Zuwendungen können nur satzungsgemäße Projekte erhalten. Diese werden einzelfallbezogen auf ihre Förderfähigkeit geprüft. 

Die Projekte sollen möglichst eine nachhaltige Wirkung und möglichst einer Gruppe zu Gute kommen

4. Nicht förderfähige Maßnahmen

      Fundraising – Aktionen und kommerzielle Veranstaltungen

Förderungen sollten einen Zeitraum von vier Jahre nicht übersteigen.

Keine Bagatellbeträge

Stiftungen und den Kapitalaufbau von Vereinen

Privatpersonen

Politische oder religiöse Gruppen, wenn mit der Förderung vorwiegend politische oder religiöse Aufgaben oder Veranstaltungen abgesichert werden sollen

Projekte außerhalb der Hansestadt Wismar 

Darlehen

Personalkosten und sonstige laufende Kosten, wie z.b. Mieten, Energiekosten, Telefonkosten u.a. werden nur dann gefördert, wenn das geförderte Projekt (oder die unterstützte Einrichtung) in der Lage ist, sich nach Auslauf der Förderung selbstständig zu finanzieren. Diese Kosten werden gegenwärtig noch nicht befürwortet.

5. Höhe der Zuwendungen

Die Höhe der Zuwendungen kann sich nur im Rahmen der Erträgnisse und Spenden bewegen. Die Förderbeträge müssen tatsächlich zur Verfügung stehen. 

Zuwendungsbeträge aus langfristig laufenden Projekten, oder eine bereits in den Vorjahren erhaltene Förderung werden bei der Antragstellung berücksichtigt. 

Über die Anzahl und Höhe der einzelnen Zuwendungen wird satzungsgemäß durch den Vorstand entschieden.

Einzelförderungen sollten auf eine Höhe von € 3.000,- beschränkt sein.

6. Antragsstellung

Ein Antrag auf Förderung kann formlos über die Mitglieder des Vorstandes oder auch des Kuratoriums gestellt werden. Anträge können ebenfalls direkt an die Stiftungsverwaltung gestellt werden. Die Anträge werden durch die Stiftungsverwaltung aufbereitet den Vorstand zur Entscheidung vorgelegt. Anträge sind stets schriftlich zu stellen.

Zur Vereinfachung ist das Formular „Antrag auf Projektförderung der Bürgerstiftung der Hansestadt Wismar“ mit den dazugehörigen Hinweisen verwendet werden. 

6. Auszahlung der Zuwendung

Die Auszahlung erfolgt unbar nach den Festlegungen des Vorstandes.

7. Kontrolle der Zuwendungen

Über die Verwendung der Zuwendungen wird ein geeigneter Nachweis geführt. Die Art und Weise der Nachweisführung wird bei der Entscheidung der Vergabe der Zuwendung durch den Vorstand festgelegt. Destinatäre verpflichten sich bis zum 30.04. des Folgejahres nach der Übergabe der Fördermittel einen Bericht von einer A4 Seite über die Verwendung der Fördermittel der Stiftungsverwaltung zu übergeben. (Anlagen, wie Rechnungskopien, Fotos u.a.) ergänzen den Bericht. 

Entfällt der Fördergrund oder kommt es zu beispielsweise zu einer Auflösung einer Empfängerorganisation, ist die Bürgerstiftung unverzüglich zu unterrichten.

8. Vermeidung von Doppel- oder Ergänzungsförderungen

Es werden nur Projekte gefördert, die nicht eindeutig durch andere Projekte oder Leistungen gefördert oder realisiert werden können. 

Für den Vorstand

G. Raabe

Vorstandsvorsitzender
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